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Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Photovoltaikanlage – Im Hohen Weg“ in Bürstadt. Die zeichnerischen Festsetzungen (Planteil) 
werden durch diese textlichen Festsetzungen ergänzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) § 12 BauGB und der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) 

A.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 11 
BauNVO sowie § 9 Abs. 2 BauGB und § 12 Abs. 3a BauGB) 

A.1.1. Für die zeichnerisch entsprechend festgesetzten Flächen wird ein „Sonstiges Sonderge-
biet“ (SO 1) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächen-
anlage“ festgesetzt. 

A.1.2. Im Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ (SO 1) sind ausschließlich Photovol-
taik-Freiflächenanlagen mit den diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponenten (z.B. 
Solarmodule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, Schalt- und 
Übergabestationen etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten zulässig. 

A.1.3. Für die zeichnerisch entsprechend festgesetzten Flächen wird ein „Sonstiges Sonderge-
biet“ (SO2) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächen-
anlage und Energiespeicherung“ festgesetzt. 

A.1.4. Im Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage und Energiespeicherung“ (SO 2) sind 
ausschließlich Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Anlagen, die der Umwandlung und 
Speicherung der damit gewonnen Energie dienen (z.B. Batteriespeicher etc.), mit den 
diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponenten (z.B. Solarmodule, Modul-Unterkon-
struktionen, Transformatoren, Wechselrichter, Schalt- und Übergabestationen, Spei-
cherbatterien etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten zulässig.  

A.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 
BauNVO) 

A.2.1. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird im SO 1 auf 4,0 m über der Geländeoberflä-
che festgesetzt. Unterer Bezugspunkt ist dabei die natürliche Geländehöhe in dem auf 
die Geländeoberfläche projizierten geometrischen Zentrum (Schwerpunkt) des jeweili-
gen Modultisches bzw. der jeweiligen baulichen Anlagen. Messtechnische Anlagen (z.B. 
Masten zur Montage von Sensoren) sowie sicherheitstechnische Einrichtungen zur 
Fremdüberwachung der Anlage (z.B. Masten zur Montage von Kameras) dürfen dieses 
Maß um bis zu 4,0 m überschreiten. 

A.2.2. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird im SO 2 auf 6,5 m über der Geländeoberflä-
che festgesetzt. Unterer Bezugspunkt ist dabei die natürliche Geländehöhe in dem auf 
die Geländeoberfläche projizierten geometrischen Zentrum der jeweiligen Solarmodule 
bzw. jeweiligen baulichen Anlagen. Messtechnische Anlagen (z.B. Masten zur Montage 
von Sensoren) sowie sicherheitstechnische Einrichtungen zur Fremdüberwachung der 
Anlage (z.B. Masten zur Montage von Kameras) dürfen dieses Maß um bis zu 2,5 m 
überschreiten. 

A.2.3. Für die Grundflächenzahl (GRZ) wird ein Höchstmaß von 0,65 festgesetzt. Die hierauf 
anzurechnenden Grundflächen von Photovoltaikanlagen berechnen sich über die auf die 
Ebene projizierten Modulflächen. 



Stadt Bürstadt Ordnungsschlüssel: 006-31-05-2981-004-100-00 

B-Plan „Photovoltaikanlage – Im Hohen Weg“ Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 3 

A.3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.3.1. Naturschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen 

Folgende naturschutzfachlich und -rechtlich relevanten Kompensations- sowie Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu beachten bzw. umzusetzen: 

1. Naturnahe Grünlandansaat mit extensiver Bewirtschaftung: 

Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft ist unter den Solarmodulen sowie in den 
nicht von Solarmodulen überstandenen Flächen eine extensiv genutzte Frisch-
wiese anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, soweit diese Flächen nicht für be-
triebsbedingt erforderliche Anlagen (z.B. Transformatoren, Wechselrichter, 
Schaltstationen etc.), Nebenanlagen, Stellplätze oder Zufahrten benötigt werden. 
Stellflächen für Imker sind innerhalb dieser Wiesenflächen zulässig. 

Hierzu sind folgende Maßnahmen durchzuführen: 

• Es ist eine Frischwiesenansaat fachgerecht unter Verwendung einer gebiets-
heimischen, autochthonen, artenreichen Pflanzen- und Saatgutmischung auf-
zubringen. Für die Einsaat sind (Blüh-)Wiesenmischungen zu wählen, die eine 
hohe Bandbreite von sonnenliebenden bis schattenverträglichen und von tro-
ckenheitstoleranten bis feuchtigkeitsliebenden Wildarten beinhalten (beispiels-
weise die Wiesen-Saatgutmischung „Nr. 24: Mischung Solarpark“ der Rieger-
Hofmann GmbH in Blaufelden-Raboldshausen o.ä.). 

• Die Wiese ist extensiv zu bewirtschaften und ohne Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln zu pflegen. Auf eine Bewässerung der Wiesenflächen ist 
zu verzichten. 

• Die Wiesenflächen sind ab Ende Juli mindestens einmal jährlich zu mähen, mit 
einer Schnitthöhe von 7-8 cm über Bodenoberfläche. Das Mähgut ist abzufah-
ren und einer Nutzung zuzuführen. (Hinweis: Das Mahdgut kann als Heu ver-
füttert werden). Eine häufigere Mahd ist grundsätzlich zulässig. 

(Weitergehende Empfehlungen: Es wird empfohlen, eine tierschonende Mahd 
durchzuführen. Alternativ kann eine extensive Beweidung (z.B. mit Schafen oder 
Eseln) durchgeführt werden. Ein daran anschließender Säuberungsschnitt wird 
empfohlen. Zum Erhalt von Rückzugs-, Versteck- und Überwinterungshabitaten 
wird empfohlen, punktuelle bzw. streifenförmige Brachestreifen unter den Modul-
reihen zu belassen. Diese Strukturen sollten nur nach Bedarf (maximal 1x pro Jahr) 
gemäht werden (Mähgut abräumen).) 

2. Einfassende und strukturierende Heckenpflanzung: 

In den Bereichen mit der zeichnerischen Festsetzung „Anpflanzen: Sträucher“ sind 
mindestens 3,0 m breite, mindestens 2-reihige Hecken anzupflanzen, dauerhaft zu 
unterhalten und zu pflegen. Die Hecken müssen mit einem maximalen Pflanzab-
stand von 1,5 x 1,0 m gepflanzt werden. Ein Heckenschnitt auf 3,0 m Breite und 
3,5 m Höhe ist zulässig. Im Übrigen sollen die Hecken freiwachsend sein. In den 
Hecken sind notwendige Tür- und Toröffnungen zulässig. 

3. Versickerung von Niederschlagswasser: 

Das auf befestigten Freiflächen sowie auf Dach- und Modulflächen anfallende Nie-
derschlagswasser ist dezentral über die belebte Bodenzone zu versickern. 

4. Reduzierung der Bodenversiegelung: 

Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen 
(z.B. Rasenpflaster, Pflaster mit breiten Rasenfugen, Schotterrasen, Schotter 
o.ä.). 
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5. Verbot eines Bodenauftrags: 

Ein Bodenauftrag ist unzulässig. 

6. Aufbringung von Baustoffen: 

Baustoffe wie Kies oder Schotter sind so aufzubringen, dass sie bei Rückbau der 
baulichen Anlagen ohne Beschädigung des darunterliegenden natürlichen Boden-
profils wieder entfernt werden können. 

7. Verbot von Asphalt- und Pflasterflächen: 

Asphalt- und Pflasterflächen sind innerhalb der Sondergebietsflächen unzulässig. 

8. Minimierung der Gefahr von Schadstoffeinträgen: 

Bei der Gründung mit Rammpfählen ist auf Alternativen zu verzinktem Stahl aus-
zuweichen (z.B. Aluminium, Edelstahl oder wirkungsstabile Beschichtungen etc.), 
sofern die Gründung ganz oder zeitweise im Grund- oder Stauwasserbereich liegt. 
Verzinkte Metallbauteile sind nur oberirdisch sowie außerhalb des Grund- oder 
Stauwasserbereiches zulässig. 

A.3.2. Artenschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen 

Folgende artenschutzfachlich und -rechtlich relevanten Maßnahmen sind zu beachten 
bzw. umzusetzen: 

1. Beschränkung der Rodungszeit von Gehölzen:  

Die Rodung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober 
und 28./29. Februar erfolgen. Dies gilt auch für die Rodung kleinflächiger Gehölze 
und den Rückschnitt von Ästen. 

2. Ökologische Baubegleitung: 

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung 
und Unterstützung bei der Umsetzung und Dokumentation der artenschutzrecht-
lich festgelegten Maßnahmen ist eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich 
der Landespflege oder vergleichbarer Fachrichtungen als Ökologische Baubeglei-
tung einzusetzen. 

3. Regelungen zur Baufeldfreimachung: 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen müssen 
außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar erfolgen. 
Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, 
der maschinell gestützten Bodenerkundung sowie bei der Erkundung archäologi-
scher Bodendenkmäler. 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen können 
als Ausnahme auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen wer-
den, wenn die entsprechend beanspruchten Flächen unmittelbar vor dem Beginn 
der Arbeiten durch die Ökologische Baubegleitung (siehe Punkt 2) auf das Vor-
handensein von Nestern überprüft werden (Baufeldkontrolle). Sofern ein Brutge-
schäft bereits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau mitein-
schließt), sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach 
unmittelbar die Arbeiten durchzuführen. Der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Bergstraße ist bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung ein Er-
gebnisbericht durch die Ökologische Baubegleitung vorzulegen. 

4. Verschluss von Bohrlöchern: 

Alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, sind unverzüglich 
durch geeignete Substrate zu verschließen. 
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5. Sicherung von Austauschfunktionen: 

Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 
20 cm einzuhalten. Die Errichtung von Mauersockeln ist unzulässig. 

6. Minimierung von Lockeffekten für Insekten: 

Für die Außenbeleuchtung im Sondergebiet sind ausschließlich staubdichte Lam-
pen mit bedarfsgerechter Steuerung über Bewegungsmelder, einer zum Boden 
gerichteten Abstrahlgeometrie und warmweißen LEDs mit einer Farbtemperatur 
von maximal 2.200 Kelvin oder vergleichbare Technologien mit stark verminderten 
Lockeffekten für Insekten zulässig. 

A.4. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Min-
derung von schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

A.4.1. Innerhalb des zeichnerisch entsprechend gekennzeichneten Bereiches „Sichtschutz“ ist 
auf der Außenseite der Einfriedung eine mindestens einreihige Hainbuchenhecke anzu-
pflanzen. Ein Heckenschnitt auf 4,00 m Höhe ist zulässig. 

A.4.2. Die zu pflanzende Hecke muss aus mindestens 2 x verpflanzten Hainbuchen mit einer 
Höhe von mindestens 100 cm gepflanzt werden.  

A.4.3. Innerhalb des zeichnerisch entsprechend gekennzeichneten Bereiches „Sichtschutz“ ist 
an der Einfriedung ergänzend zur Heckenpflanzung ein 4,00 m hoher Sichtschutz aus 
Schilfmatten oder Textilgewebe mit maximal 30% Transmission anzubringen. 

A.4.4. Im Bereich des Sichtschutzes kann die Einfriedung auf eine Höhe von 4,00 m erhöht 
werden.  

A.5. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

A.5.1. Bei allen im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung 
abgestorbener oder abgängiger Gehölze sind ausschließlich standortgerechte und hei-
mische Gehölzarten (siehe Listen empfohlener Gehölzarten unter Punkt D.5) mit folgen-
den Mindestpflanzqualitäten zu verwenden: 

• Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 14-16 cm Stammumfang 

• Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm 

• Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm 

A.5.2. Das Anpflanzen von Nadelgehölzen und Hybridpappeln ist unzulässig. 

A.6. Zulässigkeit von baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen für ei-
nen bestimmten Zeitraum sowie Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2 BauGB) 

A.6.1. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die Zulässigkeit von Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen mit den diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponenten 
(z.B. Solarmodule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, 
Schalt- und Übergabestationen etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten 
auf den als „Sonstiges Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage“ festgesetzten Flächen (SO 1) auf einen Zeitraum von 30 Jahren ab dem 
Tag des Inkrafttretens des Bebauungsplanes beschränkt ist. Alle im Rahmen des Vor-
habens errichteten baulichen Anlagen sind bis zu diesem Zeitpunkt wieder vollständig 
abzubauen und der Ursprungszustand der Flächen (Ackerflächen bzw. landwirtschaftli-
che Wegeflächen) ist bis dahin wiederherzustellen. 
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A.6.2. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die Zulässigkeit von Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen und Anlagen, die der Umwandlung und Speicherung der 
damit gewonnen Energie dienen (z.B. Batteriespeicher etc.) mit den diesbezüglich erfor-
derlichen Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten auf den als „Sonstiges Son-
dergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage und Energiespei-
cherung“ festgesetzten Flächen (SO 2) auf einen Zeitraum von 30 Jahren ab dem Tag 
des Inkrafttretens des Bebauungsplanes beschränkt ist. Alle im Rahmen des Vorhabens 
errichteten baulichen Anlagen sind bis zu diesem Zeitpunkt wieder vollständig abzu-
bauen und der Ursprungszustand der Flächen (Ackerflächen bzw. landwirtschaftliche 
Wegeflächen) ist bis dahin wiederherzustellen. 

A.6.3. Mit Ablauf des vorgenannten Zeitraumes werden „Flächen für die Landwirtschaft“ gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB als Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB) bzw. öffentlicher 
Landwirtschaftsweg festgesetzt. 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB 

B.1. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

B.1.1. Es sind nur offene Einfriedungen bis zu einer maximalen Höhe von 2,5 m in Form von 
Holz-, Metall- oder Maschendrahtzäunen zulässig (die Festsetzung A.3.2, Punkt 5 ist 
hierbei zu beachten). Das Einweben von Kunststoffbändern zum Sichtschutz in Stabgit-
terzäunen ist unzulässig. Die Errichtung von Zäunen mit Übersteigschutz ist dabei zu-
lässig. 

B.1.2. Zäune sind im Bereich der zeichnerisch festgesetzten Heckenanpflanzungen mindes-
tens einseitig von außen durch standortgerechte und heimische Hecken zu verdecken. 
Die Hecken sind dabei in einer Breite von mindestens 3,0 m anzulegen. Sie sind dauer-
haft zu unterhalten und zu pflegen. In den Hecken sind notwendige Tür- und Toröffnun-
gen zulässig. 

B.1.3. Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken für Einfriedungen ist unzuläs-
sig. 

C. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB 

C.1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äu-
ßere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnah-
men gegen Naturgewalten erforderlich sind, hier: Vernässungs- und Über-
schwemmungsgefahr (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

C.1.1. Vernässungsgefahr 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund oberflächennaher und 
schwankender Grundwasserstände gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsge-
fährdete Fläche gekennzeichnet. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbe-
wirtschaftungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und ver-
öffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung 
veröffentlicht im StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während 
der Ausarbeitung dieser Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige 
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Grundwasserstände vor, weshalb mit dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die 
teilweise großflächige Anhebung der Grundwasserstände beabsichtigt wurde. Seither 
haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine Erhöhung der Grundwasserstände 
ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen einer künftigen Bebauung bei der endgülti-
gen Bauausführung zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, 
sondern auch mit stark schwankenden Grundwasserständen und damit auch mit Set-
zungen und Schrumpfungen des Untergrundes gerechnet werden. Derzeit kann ein 
Grundwasserflurabstand von 1-4 m angenommen werden (Quelle: Hydrologisches Kar-
tenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ 
des HLNUG, Wiesbaden; Planstand vom Februar 2016). Maßgeblich sind dabei jeweils 
die langjährigen Messstellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und spe-
ziell die Richtwerte der Referenzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
zu berücksichtigen. Demzufolge ist in einigen Planungsgebieten ggf. mit Nutzungsein-
schränkungen oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen 
Vernässung) zu rechnen. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits 
vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkeh-
rungen gegen Vernässung trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädi-
gung verlangen. 

Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrundun-
tersuchungen im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände 
durchführen zu lassen. 

C.1.2. Überschwemmungsgefahr 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund der Lage in einem über-
schwemmungsgefährdeten Gebiet (Risikoüberschwemmungsgebiet) gemäß § 9 Abs. 5 
Nr. 1 BauGB als überschwemmungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. 

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem interaktiven Viewer zur Information über die 
Hochwasserrisikomanagementpläne in Hessen (HWRM-Viewer) jedoch innerhalb eines 
Risikoüberschwemmungsgebiets (HQextrem Überflutungsfläche und HQ100 Überflutungs-
fläche Kat. 2 – Hinter Schutzeinrichtungen) des Rheins. 

Nach der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) für den Rhein (Blattschnitt: G - 8), die sei-
tens des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), 
Wiesbaden bereitgestellt wird, ist davon auszugehen, dass das Plangebiet im Falle eines 
Extremhochwassers (HQextrem) oder des Versagens der Hochwasserschutzeinrichtungen 
(z.B. einem Dammbruch) bei einem 100-jährigen Hochwasser (HQ100) überschwemmt 
werden kann. Das Vorhabengebiet liegt somit innerhalb der potenziellen Überschwem-
mungsgrenze eines extremen Hochwassers und in der potenziellen Überschwem-
mungsfläche hinter der Hochwasserschutzanlage des Rheins. Vorsorgemaßnahmen ge-
gen Überschwemmungen sind aufgrund dieser Sachlage auf jeden Fall angebracht. 
Ausweislich der genannten Gefahrenkarte sind bei einem Versagen der Hochwasser-
schutzeinrichtungen am Rhein Wasserstände von bis zu 400 cm möglich. Bei Sanierung 
und Neubau von Objekten sind Vorkehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, bau-
technische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährdenden Stof-
fen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der Technik zu verringern. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaßnahmen beim 
Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, um das Schadensausmaß bei 
Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Informationen sind auch über das In-
ternet unter der Webseite des Regierungspräsidiums Darmstadt (www.rp-darm-
stadt.hessen.de) und unter der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (BMU; www.bmu.de) zu erhalten. Auf die zu diesem 
Thema vorliegenden Handlungsanleitungen für Bauherrschaft, Architekten und Planer 
wird hingewiesen. Insbesondere wird zum Thema Hochwasserschutz und risikoange-
passtes Bauen auf die „Hochwasserschutzfibel - Objektschutz und bauliche Vorsorge“ 
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des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 
verwiesen. 

D. Hinweise und Empfehlungen 

D.1. Brandschutz und Rettungswege 

Die Frage des erforderlichen Brandschutzes ist im Zuge der Vorhabenplanung mit dem 
vorbeugenden Brandschutz und der örtlichen Feuerwehr abzustimmen. 

Mindestens ein zum Plangebiet führender landwirtschaftlicher Weg ist mit ausreichender 
Tragfähigkeit für Rettungsdienste und Feuerwehr zu ertüchtigen, sofern die entspre-
chende Tragfähigkeit nicht nachgewiesen werden kann bzw. seitens des Stadtbrandin-
spektors nicht als auseichend bestätigt wird. Eine entsprechende Vereinbarung wird zur 
Sicherstellung der Erschließung in einem städtebaulichen Vertrag getroffen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflä-
chen und Bewegungsflächen gemäß Anhang HE1 (Muster-Richtlinien über Flächen für 
die Feuerwehr) der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(H-VV TB) so zu befestigen sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast 
bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. 
Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muss mindestens 3 m betragen. Die Vorga-
ben der DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken), die im Rahmen der 
Vorhabenplanung ebenfalls zu beachten ist. 

D.2. Denkmalschutz 

Im Planbereich befinden sich nach Kenntnisstand der zuständigen Fachbehörden und 
der Stadt Bürstadt keine oberirdischen Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 (Einzelanlagen) 
und Abs. 3 (Gesamtanlagen) Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG). Die Sied-
lungsflächen von Bürstadt beginnen erst in über 300 m Entfernung im Norden und vom 
Vorhaben gehen keine Wirkungen aus, die ggf. hier gelegene Denkmäler beeinträchti-
gen könnten. 

Für den Planbereich bzw. das unmittelbare Umfeld wurde jedoch von der zuständigen 
Fachbehörde, der archäologischen Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege Hes-
sen (hessenARCHÄOLOGIE) ein konkreter Verdacht auf das Vorhandensein von Bo-
dendenkmälern (Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 2 HDSchG) geäußert. 

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets befinden sich die Bodendenkmäler „Bürstadt 
088: Vorgeschichtliche Siedlungsspuren“ sowie „Bürstadt 057: Siedlungsspuren unbe-
kannter Zeitstellung“. 

Um eine Zerstörung von Bodendenkmälern zu verhindern und damit die Belange des 
Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege zu wahren, wurden die Flächen 
des Plangebiets durch eine geomagnetische Prospektion im Sinne einer vorbereitenden 
Untersuchung gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG untersucht, um mögliche Flächen mit 
Verdacht auf Bodenfunde abzugrenzen. 

Diese führte zu dem Ergebnis, dass sich im oberflächennahen Bereich der geplanten 
Photovoltaikfreiflächenanlage relativ deutliche Spuren einer möglichen archäologischen 
Siedlungslage beobachten lassen. Neben einer größeren Verdachtsfläche im Norden 
sind zwei parallele Strukturen aus aneinander gereihten Gruben aufgefallen, die in NW-
SO-Richtung durch das Gelände führen. Ihre Nutzung und Datierung sind unklar. Im 
Luftbild lässt sich der „Hohe Weg“ als Bodenverfärbung beobachten. Dieser ist in der 
Geomagnetik nicht zu erkennen was darauf hindeuten kann, dass sich auch andere Be-
funde der Detektion entzogen haben und mit einem höheren Befundaufkommen zu 
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rechnen ist. Die Errichtung der Photovoltaikanlage erfordert vor diesem Hintergrund vo-
raussichtlich eine denkmalrechtliche Genehmigung nach § 18 Abs. 1 HDSchG, die in 
das Baugenehmigungsverfahren für die Photovoltaikanlage inkludiert sein kann. 

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der Flächen, für die ein Verdacht auf Bo-
dendenkmäler nicht durch die Ergebnisse der Prospektion ausgeschlossen werden 
kann, Erdarbeiten sowie Gründungsmaßnahmen nur bis zur Tiefe der bisherigen land-
wirtschaftlichen Bodenbearbeitung (ca. 0,5 m unter Geländeoberkante) zugelassen wer-
den. In den verbleibenden Flächen mit Verdacht auf Bodenfunde ist eine entsprechend 
flache Gründung, z.B. durch auf der Geländeoberkante aufgelegte Betonfundamente 
(wie z.B. Eisenbahnschwellen), vorzunehmen. Alternativ zur Flachgründung der Photo-
voltaikanlage können nach Freigabe von Grabungen durch das Landesamt für Denkmal-
pflege Hessen entsprechende Sicherungsgrabungen durchgeführt werden, wobei die 
untersuchten Flächen dann nach Freigabe des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen 
auch für eine tiefere Gründung genutzt werden können. 

Die Verlegung notwendiger Erdkabel ist in Bereichen, in denen die Bodendenkmäler 
nachgewiesen sind oder ihre Existenz nicht ausgeschlossen werden kann, nur bis zu 
einer Tiefe von 0,80 m unter Geländeoberkante und einer baubegleitenden archäologi-
schen Untersuchung zulässig. Bis zu dieser Tiefe ist davon auszugehen, dass eventuelle 
Bodenfunde wie z.B. Scherben bereits mehrfach durch die landwirtschaftliche Bearbei-
tung in ihrer Lage verändert wurden und durch die Arbeiten zum Einbau der Kabel oder 
der Flachgründung nicht stärker beeinträchtigt werden als dies bei einer Fortsetzung der 
landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung der Fall wäre. 

Nachdem vor allem flächenhafte Grabungen erhebliche Kosten verursachen, durch wel-
che die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens gefährdet sein könnte, bleibt als weitere Op-
tion, die nicht freigegebenen Teilbereiche von einer Belegung mit Photovoltaikelementen 
auszunehmen. 

Die rechtliche Sicherung für die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags zwischen der Stadt Bürstadt und dem Vorhabenträger. 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie 
Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, 
Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG un-
verzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für 
Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche 
nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor 
Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

D.3. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind aus-
reichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser 
Anlagen vorgenommen werden können. 

Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu be-
achten, dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 (Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen) und Merkblatt DWA-M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) 
einen Mindestabstand zu den Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird 
dieser Abstand unterschritten, so sind die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu si-
chern oder die Standorte der Bäume dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnah-
men im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb vorher mit den entsprechenden 
Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 
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Bei der Neuverlegung von Ver- oder Entsorgungsleitungen durch Ver- bzw. Entsor-
gungsunternehmen im Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen durch die Ver- bzw. Entsorgungsträger zu errichten. 

D.4. Baugrund, Grundwasser- und Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Bürstadt keine Baugrunderkundung 
durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher empfoh-
len, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Re-
gelungen zu DIN EN 1997-2) bzw. DIN EN 1997 (Entwurf, Berechnung und Bemessung 
in der Geotechnik) im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände 
durch ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen. 

Aus der Altflächendatei „ALTIS“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie (HLNUG) ergeben sich für den Planbereich keine Hinweise auf das Vor-
handensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenverände-
rungen und/oder Grundwasserschäden vor. Auch der Stadt Bürstadt liegen keine ent-
sprechenden Informationen vor. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Bo-
den erfordern, ist dennoch auf organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche 
Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den 
Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der 
zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz 
und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus 
ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderun-
gen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträch-
tigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung 
und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder 
Vergeudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Boden-
schutzes wird hingewiesen. Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regel-
werke sind zu beachten. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte eine Mini-
mierung der Baustellenfläche angestrebt werden und unbefestigte Baustellenflächen 
nicht asphaltiert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Baustellenandienung die 
vorhandenen Zuwegungen genutzt werden sollen, sofern dies möglich ist. 

Bei den Baumaßnahmen sind Bodeneingriffe auf den notwendigen Umfang zu minimie-
ren, um die natürlichen Bodenfunktionen weitestgehend zu erhalten. Bodenverdichtun-
gen sind dabei auf das absolut notwendige Maß zu beschränken, um den natürlichen 
Wasserhaushalt mit Versickerung und Speicherung zu erhalten. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei nieder-
schlagsfreier Witterung erfolgen. Die DIN 19731 und DIN 18915 geben Anhaltspunkte, 
wann Böden für die Umlagerung geeignet sind. Sie legen auch fest, dass der Feuchte-
zustand des Bodens bei den Bauarbeiten zu beachten ist. Nach nassen Witterungsperi-
oden müssen die Böden ausreichend abgetrocknet sein (Rolltest). 

Das bei der Maßnahme anfallende und zu verwertende Bodenmaterial ist nach verschie-
denen Bodenarten getrennt in Bodenmieten zu lagern. Ein Verdichten des Materials ist 
grundsätzlich zu verhindern. Eine Lagerhöhe von über 2 m ist deshalb zu vermeiden. 
Wassergesättigte/nasse Böden sind nicht in Mieten zu lagern. Als Bereitstellungsfläche 
ausgeschlossen sind Böden, die die natürlichen Bodenfunktionen wie hohe Bodenfrucht-
barkeit, hohes Wasserspeichervermögen sowie die Archivfunktion (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 
Nr. 2 BBodSchG) in besonderem Maße erfüllen. 
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Durch die Maßnahme darf auf keinem Fall eine schädliche Bodenveränderung im Sinne 
des § 7 Satz 2 BbodSchG hervorgerufen werden. Das Auf- oder Einbringen des zu ver-
wertenden Bodenmaterials ist in schonender Weise auszuführen (Fahrzeuge mit Nieder-
druckreifen, Kettenfahrzeuge mit Breitbandlaufwerk) und die vorhandenen natürlichen 
Bodenfunktionen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Bodenfunktionen durch Rekultivierung ver-
dichteter Bereiche fachgerecht wiederherzustellen. 

Bei der Auswahl der Einbaustoffe für die geplanten Aufstellflächen sowie bei ggf. erfor-
derlichen Ertüchtigungen der Zuwegung sind die Vorgaben der Ersatzbaustoffverord-
nung (EBV)), sowie der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)), insbesondere im 
Hinblick auf die ggf. bis zur Geländehöhe auftretenden maximalen Grundwasserstände 
zu beachten. 

Eine Befahrung der ungeschützten Bodenfläche mit Baufahrzeugen darf zu keinem Zeit-
punkt erfolgen. Die Errichtung von Baustraßen, Lagerflächen und Arbeitsbereichen er-
folgt in Vor-Kopf-Bauweise. 

Das Betanken von Fahrzeugen oder anderer Gerätschaften darf auf den Grundstücken 
nicht ohne geeignete Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Auffangwanne) erfolgen. Es sind 
geeignete Vorkehrungen zu treffen, um im Havariefall einen Abfluss in die ungeschützte 
Bodenzone zu unterbinden. 

Wasserwirtschaftlich relevante Gegebenheiten während der Bauphase – insbesondere 
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen oder Brandfälle mit Löschwasseranfall – sind 
unverzüglich der unteren Wasserbehörde (ggfs. über die Leitstelle Rufnummer 112) zu 
melden. 

Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Erdaufschlüsse hergestellt werden, 
die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit 
des Grundwassers auswirken können, ist die Anzeigepflicht nach § 49 Abs. 1 WHG zu 
beachten. 

Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Grundwasser unbeabsichtigt er-
schlossen wird, ist dies der zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 2 WHG unverzüglich 
anzuzeigen. 

Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Tiefeneingriffe vorgesehen werden, 
so kann hierfür ggf. ebenfalls eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die zuständige Was-
serbehörde erforderlich sein. 

Auf die Arbeitshilfe „Bodenschutz bei Standortauswahl, Bau, Betrieb und Rückbau von 
Freiflächenanlagen für Photovoltaik und Solarthermie, Stand 28. Februar 2023 (im Auf-
trag der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO)) wird hingewiesen. 

Die Gefahr einer Bodenkontamination durch PV-Anlagen mit Blei oder Cadmium wird 
nach derzeitigem Kenntnisstand bei intakten Solarmodulen bauartbedingt als sehr ge-
ring eingestuft. Sind Halbleiterschicht, Kontakte oder Verlötungen aufgrund von Beschä-
digungen der Module der Witterung ausgesetzt, sollten diese jedoch aus Gründen des 
vorsorgenden Bodenschutzes nicht längere Zeit auf der Anlagenfläche verbleiben. Mög-
liche Schadstoffeinträge durch beschädigte Module sind zu melden. 

Im Falle einer Reinigung der Module muss bei der Wahl des Reinigungsmittels eine Ge-
fährdung des Bodenlebens und des Grundwassers ausgeschlossen werden. Syntheti-
sche Reinigungsmittel sollen nicht eingesetzt werden. Der Einsatz von Dünger und Her-
bizid- und Pflanzenschutzmittel ist nur bei Agri-PV-Anlagen nach GAPDZV 2022 zuläs-
sig. 
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Es dürfen keine Flächen außerhalb der festgelegten Baufelder in Anspruch genommen 
werden. Bautabuflächen (z. B. Ausgleichsflächen) dürfen nicht in Anspruch genommen 
oder befahren werden. 

Ggf. notwendiger Bodenabtrag ist rückschreitend und getrennt nach Oberboden, Unter-
boden und Untergrund durchzuführen. Der freigelegte Unterboden ist nicht zu befahren. 

Bodenauftrag/Wiedereinbau von Bodenmaterial hat vor Kopf zu erfolgen und entspre-
chend der ursprünglichen Horizontierung/Schichtung. Kein Einsatz schiebender Fahr-
zeuge. 

Am unmittelbaren Herkunftsort umzulagerndes Bodenmaterial ist stoffbezogen zu über-
prüfen und darf an der Einbaustelle zu keiner schädlichen Bodenveränderung führen. 

Der Oberbodenabtrag für den Bereich der Kabeltrasse hat von der Baustraße aus oder 
rückschreitend zu erfolgen. Der Oberboden ist seitlich als Miete zu lagern. Der Unterbo-
denabtrag erfolgt für den Bereich der Kabeltrasse von der Baustraße aus oder rück-
schreitend mit dem Kettenbagger über dem auszuhebenden Kabelgraben und getrennt 
nach Unterboden und Untergrund. Der ausgehobene Unterboden ist getrennt von der 
Oberbodenmiete zu lagern, wobei eine Durchmischung von Ober- und Unterbodenma-
terial nicht stattfinden darf – ggf. ist ein Geovlies einzusetzen. 

Grundsätzlich sollte eine eingesetzte bodenkundliche Baubegleitung die Maßnahmen 
betreuen. Ziel ist die Vermeidung bzw. Minderung möglicher Beeinträchtigungen im 
Zuge der Baumaßnahme. 

Die Lagerung des Bodenmaterials auf nassem Untergrund oder auf Flächen, die durch 
Oberflächenabfluss vernässen könnten, ist zu vermeiden. 

Die Arbeiten zur Zwischenlagerung sollen möglichst bodenschonend, bei guter Witte-
rung (Sommermonate), durchgeführt werden. 

Fällt bei der Baumaßnahme Bodenmaterial an, das nicht an Ort und Stelle wieder ein-
gebaut wird, muss es entsprechend den allgemeinen Anforderungen des vorsorgenden 
Bodenschutzes verwertet werden. Als Verwertungsort ausgeschlossen sind Böden, die 
in besonderem Maße die Bodenfunktionen wie hohe Bodenfruchtbarkeit, hohes Wasser-
speichervermögen, Archiv (§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 2 BbodSchG) erfüllen. 

D.5. Auswahllisten standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

D.5.1. Für die Anpflanzung standortgerechter und heimischer Gehölze (siehe textliche Festset-
zung A.5.1) werden insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen, Gehölze 
zur besonderen Unterstützung der Hummel- und Bienenweide (sehr gutes Nektar- 
und/oder Pollenangebot) sind hierbei mit „*“ gekennzeichnet. 

D.5.2. Laubbäume: 

Acer campestre* (Feldahorn), Acer platanoides* (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus* 
(Bergahorn), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Betula pendula (Weiß-/Sandbirke), Carpi-
nus betulus (Hainbuche), Carpinus betulus „Fastigiata“ (Säulenhainbuche), Castanea 
sativa* (Edelkastanie), Fagus sylvatica (Rotbuche), Fagus sylvatica „Fastigiata“ (Säu-
lenbuche), Juglans regia (Walnuss), Malus sylvestris* (Wildapfel), Prunus avium* (Vo-
gelkirsche), Prunus domestica* (Pflaume), Prunus padus* (Traubenkirsche), Quercus 
petraea (Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), Quercus robur „Fastigiata“ (Pyrami-
deneiche), Salix alba* (Silberweide), Salix caprea* (Salweide), Salix fragilis (Bruch-
weide), Sorbus aria* (Mehlbeere), Sorbus aucuparia* (Eberesche/Vogelbeere), Sorbus 
domestica* (Speierling), Sorbus intermedia* (Schwedische Mehlbeere), Tilia cordata* 
(Winterlinde), Tilia platyphyllos* (Sommerlinde) sowie weitere Obstgehölze* in Arten und 
Sorten und diverse Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht 
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D.5.3. Sträucher/Hecken: 

Acer campestre* (Feldahorn), Buxus sempervirens* (Buchsbaum), Carpinus betulus 
(Hainbuche), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Hartriegel), Corylus a-
vellana (Haselnuss), Crataegus monogyna* (Weißdorn), Euonymus europaeus* (Pfaf-
fenhütchen), Ligustrum vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Heckenkirsche), 
Prunus spinosa* (Schlehe), Rhamnus cathartica* (Kreuzdorn), Rosa canina* (Hunds-
rose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Salix purpurea* (Purpurweide), Salix viminalis* 
(Korbweide), Sambucus nigra* (Schwarzer Holunder), Sarothamnus scoparius* (Besen-
ginster), Taxus baccata (Eibe), Viburnum lantana* (Wolliger Schneeball), Viburnum opu-
lus* (Gewöhnlicher Schneeball) sowie diverse Salix*-Arten (Weidenarten) für die 
Frühtracht 

D.5.4. Kletter- und Rankpflanzen: 

Clematis vitalba* (Gemeine Waldrebe), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* 
(Geißblatt/Jelängerjelieber), Rosa* i.S. (Kletterrosen in Sorten) 

D.6. Artenschutz  

D.6.1. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz (Flora und Fauna) 

Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzenden, für die Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zu-
künftige Ansiedlung von Arten). Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, schon in 
der Planungsphase, d.h. noch vor der Durchführung von Baumaßnahmen eine fachlich 
qualifizierte Person hinzuzuziehen. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder 
Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 
BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem 
für alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle 
Fledermausarten und die Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter an-
derem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören 
oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwi-
derhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a 
BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die bauli-
che Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen 
auch im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch 
ihr Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder 
Winter gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, 
entbindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr 
oder Sommer erneut zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betrof-
fen sein könnten. Eine örtliche Absuche durch eine fachlich qualifizierte Person wird da-
her empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraus-
sichtlich keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforder-
lich. Sofern dies aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine 
entsprechende Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Bergstraße zu beantragen. 

Auf die Beachtung der DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) wird hinge-
wiesen. 
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Auf die Einhaltung der technischen Normen für Baumaschinen bzw. die „Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm-Geräuschimmissionen“ wird hingewie-
sen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gehölze und Saatgut für die Begrünung von Aus-
gleichsflächen aus regionaler Herkunft (autochthon) stammen müssen (§ 40 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG). 

D.6.2. Artenschutzfachlich und -rechtlich erforderliche Maßnahmen außerhalb des Geltungs-
bereiches mit Sicherung im städtebaulichen Vertrag (CEF-Maßnahme) 

Zum Schutz der im Plangebiet vorkommenden Feldlerche ist ein jährlich wiederkehren-
der Blühstreifen mit einer Mindestgröße von 1.000 m² anzulegen. Die Streifenbreite hat 
dabei mindestens 7 -10 m und die Streifenlänge mindestens 100 m zu betragen. Eine 
vollständige Randlage dieses Blühstreifen zu Wegen - ausgenommen Wiesenwege - ist 
nicht zulässig. Die Anlage des Blühstreifens hat durch gezielte Einsaat mit einer geeig-
neten Kräutermischung (z.B. Saatgutmischung „LJ Blühstreifen“ der AGRAVIS Raiffei-
sen AG in Münster, Saatgutmischung „Visselhöveder Nützlingsstreifen“ von CAMENA in 
Lauenau oder gleichwertig) zu erfolgen. Im Rahmen der weiteren Flächenbewirtschaf-
tung ist auf dieser Teilfläche auf Düngung und Pflanzenschutz zu verzichten. Die Ent-
wicklungszeit des Streifens wird mit zwei Jahren festgesetzt, danach wird er turnusmä-
ßig umgebrochen und wiederum neu eingesät. Die Maßnahmenfläche unterliegt also 
einem zweijährigen Herstellungs- bzw. Pflegemodus. Eine Funktionskontrolle des Blüh-
streifens hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen. 

D.7. Belange des Kampfmittelräumdienstes 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat erge-
ben, dass sich das Plangebiet am Rande eines Bombenabwurfgebietes befindet. 

Es gibt jedoch keinen begründeten Verdacht, dass auf der Fläche mit dem Auffinden von 
Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche 
Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsu-
che nicht erforderlich. 

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist unverzüglich der 
Kampfmittelräumdienst zu verständigen. 

D.8. Straßenrechtliche Bestimmungen 

Das Plangebiet liegt in der Nähe von klassifizierten Straßen (hier: Bundestraßen B 44 
und B 47). Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrt dürfen längs der Bundesstraße Hochbauten jeder Art (auch 
Werbeanlagen) in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der be-
festigten Fahrbahn, nicht ohne straßenrechtliche Ausnahmegenehmigung errichtet wer-
den (Bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz - FStrG). Dies gilt für 
Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend. Die Erteilung der 
Genehmigung liegt im Ermessen des zuständigen Straßenbaulastträgers (Hessen Mo-
bil). Eine Unterschreitung der Anbauverbotszone kann grundsätzlich in Aussicht gestellt 
werden. Bei einer entsprechenden Begründung kann eine Ausnahme von den Festset-
zungen des § 9 Abs. 8 FStrG im Rahmen der Objektplanung geprüft werden. 
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D.9. Freiflächenplan 

Es wird darauf hingewiesen, dass den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen ist 
(siehe auch Bauvorlagenerlass), in dem die das Vorhaben betreffenden grünordneri-
schen Festsetzungen des Bebauungsplanes (z.B. zeitliche Regelungen und Maßnah-
men zum Ausgleich) sowie artenschutzrechtlichen Festsetzungen übernommen und 
konkretisiert werden. 


